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Anleitung zur Verwendung der Batterien

Achten Sie darauf, dass batteriebetriebene Spielzeughandys 
mit austauschbaren Batterien in oder am Batteriefach mit 
der Nennspannung der Batterie beschriftet sind. 

Die Gebrauchanweisung muss in deutscher Sprache verfasst 
sein. Sie muss dem Spielzeughandy beigelegt oder auf der 
Verpackung aufgedruckt sein und Aussagen zu folgenden 
Themen beinhalten:

richtiges Herausnehmen und Einsetzen der Batterien 
unter Beachtung der Polarität

Verbot des Wiederaufladens von nicht aufladbaren 
Batterien

aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeughandy 
herauszunehmen, bevor sie geladen werden

aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von 
Erwachsenen geladen werden

ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte 
Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden

leere Batterien müssen aus dem Spielzeughandy 
entfernt werden

 
Vorschriften

Europa: 		 Spielzeugrichtlinie 88/378/EWG
Deutschland:	 Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)	
	 	 Verordnung über die Sicherheit von 
	 	 Spielzeug  (2. GPSGV)
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Wichtige Informationen für die Käufer von 
Spielzeughandys 

Die multimediale Welt hat Einzug in die Spielzeugregale ge-
halten. Kinder lernen spielerisch den Umgang mit den neuen 
Medien und der zugehörigen Technik. Um die Kinder vor 
Gefahren beim Spielen zu schützen, darf nur sicheres Spiel-
zeug in deren Hände gelangen.

Bei verschiedenen Untersuchungen im Rahmen der Marktü-
berwachung in Sachsen wurde festgestellt, dass einige Spiel-
zeughandys viel zu laut sind und die in der Norm über die 
Sicherheit von Spielzeug vorgegebenen Werte für den Emissi-
ons-Schalldruckpegel zum Teil erheblich überschreiten. Die-
se Spielzeughandys können zu Schädigung des Gehörs Ihres 
Kindes führen. Bei manchen Spielzeughandys waren zudem 
leicht zugängliche Kleinteile (Knopf- oder N-Zellen) vorhan-
den. Insbesondere bei Kindern unter drei Jahren besteht 
durch Verschlucken dieser Kleinteile Erstickungsgefahr.

Auch fehlende Sicherheits-Kennzeichnungen und Gebrauchs-
anweisungen sind nicht zu unterschätzende Mängel.

	
Deshalb unsere Bitte an Sie:

Achten Sie auf Sicherheit!

Nehmen Sie sich bereits vor dem Kauf eines Spielzeughan-
dys oder anderem ohrnahen Spielzeug ein wenig Zeit und 
prüfen Sie dieses kritisch.
 
Sollten Sie Zweifel an der Sicherheit des Spielzeuges haben, 
kontaktieren Sie Ihre zuständige Behörde. Unsere Mitarbei-
ter sind berechtigt, bei begründetem Verdacht Proben zu 
entnehmen, diese untersuchen zu lassen und erforderli-
chenfalls Maßnahmen zur Gefahrenabwendung einzuleiten.

Mögliche Sicherheitsmängel

Woran Sie mögliche Sicherheitsmängel bei Spielzeughandys 
erkennen:

Probieren Sie vor dem Kauf die Lautstärke des Spielzeughan-
dys durch das Drücken verschiedener Funktionstasten aus. 
Halten Sie dazu bitte das Spielzeughandy direkt an Ihr Ohr. 
Wenn Ihnen bereits beim Probehören das Spielzeughandy zu 
laut oder zu schrill vorkommt, informieren Sie uns. Wir ver-
anlassen eine exakte Messung des Emissions-Schalldruckpe-
gels in unserer Geräteuntersuchungsstelle. 

Wichtige Anmerkung: Einige Hersteller haben die Lautstär-
ke zur besseren Demonstration der Handygeräusche in der 
mitunter lärmerfüllten Verkaufseinrichtung erhöht, damit 
das Spielzeug nicht der Verpackung entnommen werden 
muss. Durch Herausziehen eines Schaltstreifens wird die 
Lautstärke auf den normalen Wert zurückgestellt. Sollte das 
Herausziehen des Schaltstreifens bei der Übergabe vom Ver-

kaufspersonal verges-
sen worden sein, so 
holen Sie dies bitte vor 
der Aushändigung des 
Spielzeughandys an 
ein Kind nach.

Die Knopf- oder N-Zel-
len des Spielzeughan-
dys dürfen nicht ohne 
Zuhilfenahme eines 
Werkzeugs zugänglich 
sein. Bei Kindern un-
ter drei Jahren besteht 
durch diese Kleinteile 
Erstickungsgefahr!

Vor dem Kauf prüfen

Achten Sie als Käufer auf die richtigen Kennzeichnungen der 
Spielzeughandys:

Jedes Spielzeughandy muss mit der CE-Kennzeichnung in 
folgender grafischer Darstellung mit einer Mindesthöhe von 
5 mm versehen sein:  

Weiterhin müssen auf jedem Spielzeughandy oder seiner 
Verpackung  der Name/ das Zeichen sowie die Anschrift des 
Herstellers bzw. Importeurs in der Europäischen Gemein-
schaft angebracht sein.

CE-Kennzeichnung und Herstellerangaben müssen auf dem 
Spielzeughandy oder seiner Verpackung sichtbar, leserlich 
und dauerhaft angebracht sein. 

Fehlen CE-Kennzeichnung oder 
Herstellerangaben, dann darf Spielzeug 

nicht verkauft werden.

Werden Ihnen Spielzeughandys ohne die notwendigen Kenn-
zeichnungen trotzdem angeboten, sollte von einem Kauf 
Abstand genommen werden. Ihnen fehlen im Falle einer 
eventuellen Gesundheitsschädigung die Angaben des Ver-
antwortlichen. 

Gefährliche Kleinteile aus dem Batteriefach 
eines Spielzueghandys


